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Wohnungs-undBodenfrage.In derReihe/über„Großstadtfragen“wirdder
Vorstanddes städtischen WohnungsamtesMagistratsrat Dr .Sagmeister
morgen Mittwoch halb 8 Uhr abends im Kleinen Saal der Urania überdie
„Wohnungs -undBodenfrage "sprechen .

Krankenversicherungder städtischen Arbeiter .Mit derKaiserlichen
Verordnungvom4 .Jänner . J .wurde ein AusbauderKrankenversicherung
in demSinnedurchgeführt,daßverschiedeneVersicherungsleistungeneine

Erhöhungund Erweiterungerfuhren .Insbesonders wird in Zukunftdie
Krankenunterstützungdurchmindestens26 Wochenstatt wie bisherdurch
20 Wochen zu leisten sein .Bei Bemessung der Krankenunterstützung wird

nichtmehrwiebisherderortsüblicheTaglohnzugrundegelegt,sondernes
werdendieVersichertennachihremArbeitsverdienstein11Klassenein¬
geteilt .Den Wöchnerinnen wird eine Geldunterskützung in der Höhedes
Krankengeldes bis zur Dauer von 6 Wochennach ihrer Niederkunftgezahlt
und überdies haben sie - wennsie ihre Kinder selbst stillen - eineUnter - ¬
stützungin der Höhedes halbenKrankengeldesbis zumAblaufder 12 .Woche
nach ihrer Niederkunft ( Stillprämie )zu beanspruchen .DasBegräbnisgeld

wird mit dem 30fachen Betrag des durchschnittlichen täglichen Arbeitsver¬
dienstesfestgesetzt .

Die WienerGemeindevertretunghat im Jahre 1898denstädtischen
Arbeitern ( Bediensteten )durch die Kranken -und Unfallfürsorge der

GemeindeLeistungen zugesichert ,welche über das gesetzliche Mindestmaß
bedeutendhinausgingen.AlledieseLeistungenerfolgtenohneEinhebung
irgend eines Betrages von den städtischen Arbeitern .

Durchdie oben genannte kaiserliche Verordnungist es nurnotwendig
geworden ,die Bestimmungender städtischen Kranken -undUnfallfürsorge
in einzelnen Punkten abzuändern .Es wird also die Bezugsdauer desvollen
Lohnes auf 26 Wochen ausgedehnt ,der weitere Bezug des halben Lohnes nach

der Frist von26 Wochenfür Bedienstetemit 5 jähriger Dienstzeitauf
weitere 13 Wochen ,für solche mit 10jähriger Dienstzeit auf weitere 26
Wochenerstreckt .Die Stillprämien werdenden Wöchnerinnenbis zumAblauf
von 12 Wochen nach ihrer Niederkunft in der Höhe des halben Lohnesgewährt

werden .Nachdemin derVerordnungdieStillprämiennurmit30%desBetra-¬
ges der jeweiligen Lohnklassen festgesetzt sind ,dieWöchnerinnen- Unter- ¬
stützung mit 60 % ,ist die Gewährung des halben ,bezw .vollen Lohnes

seitens der Gemeinde eine nicht zu unterschätzende Mehrleistung .

GemeinderatSpalowsky,derin derletztenSitzungdesStadtrates
über diese Angelegenheitberichtete ,erwähntehiebei ,daß eserwünscht
wäre ,in die Ausgestaltungder Krankenversicherungauchjetzt schondie
Schaffungeiner Familienversicherungeinzubeziehen .Diesbezüglichhat
Gemeinderat Kunschakauch in der Sitzung vom22 .September 1916einen
Antrag gestellt .Der Ausdehnungder städtischen Krankenfürsorgeaufdie
Angehörigender Gemeindebedienstetenstehen jedoch derzeitgeradezu
unüberwindlicheSchwierigkeitenentgegen .DernormaleStandderstädtischen
AerzteundKontrollorganesei durchEinrückungenfast umdie Hälftever-¬

mindertunddie zur Einführungder Krankenversicherungerforderliche
wesentliche Vermehrung des Normalstandes der städtischen Aerzte undKranken

revisorenmüssegegenwärtigwohlals undurchführbarbezeichnetwerden.
DieGemeindeverwaltungwerdejedochdieserwichtigenAngelegenheitihre

steteAufmerksamkeitzuwendenundesseizuhoffen,daßimgeeigneten
Zeitpunkteein entsprechenderAntragdemStadt -undGemeinderatevorge-¬
legtwird .

DieImSinneder obigenAusführungenvomBerichterstatterGemeinde-¬
rat SpalowskygestelltenAnträgewurdenvomStadtrategenehmigtundwerden
in derFreitagsitzungdenGemeinderatbeschäftigen .

AbgabevonholländischenSteckrübenundgetrocknetenRüben.Aufeinzelnen
WienerMärktengelangenvonmorgenanholländischeSteckrübenzumPreise
von 24 Heller per Kilogramm zum Verkaufe .Ferner werden morgen undüber¬
morgenauf den Märktenstatt Trockenkrautgetrocknete RübenzumPreise
von36Hellerfür je 10dkgabgegeben.

NeueFerialtagefürdieSchuljugend.InAbänderungderbishergeltenden
Anordnungenwurdeder 4 .Novemberals NamenstagdesKaisers ,der 27 .April
als NamenstagderKaiserinundder9 .Maials GeburtstagderKaiserinals
allgemeineFerialtagevomLandesschulratbestimmt .- DerGeburtstagdes
Kaisers- 17 .August- fällt indieZeitderSommerferien.

EinvernehmenmitdemFinanzministeriumunddemMinisteriumfürLandes-¬
verteidigungdie Satzungendes WienerKriegerheimstätten - Fondsgenehmigt.

Hiemitist derletzteSchrittzurVerwirklichungdesbekanntenKriegerheim¬
stättenprojektesderGemeindeWiengeschehenunddasZusammenwirkenvon
Staat ,LandundGemeindesowohlinmaterielleralsauchformellerHinsicht
geregelt .MitdemBaue ,für welchendasDetailprejektin Ausarbeitungbe¬
griffen ist ,wirdbegonnenwerden ,sobalddies die Kriegsverhältnissezu¬

lassen .
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